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§ 10 GVG
 GVG - Grundverkehrsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.02.2022

(1) Der Rechtserwerber hat das Grundstück entsprechend den gemäß Abs. 2 angeführten Au/agen zu verwenden.

Grundstücke, die zu anderen als Ferienzwecken erworben wurden, dürfen nur mit Genehmigung für Ferienzwecke

benützt werden. Der § 6 Abs. 3 gilt sinngemäß. Der Antrag auf Genehmigung ist vor der Änderung der Verwendung

einzubringen.

(2) In der Genehmigung sind Au/agen vorzuschreiben, soweit dies zur Sicherstellung des Erwerbszweckes oder der

Bestimmungen dieses Gesetzes erforderlich ist.

(3) Im Falle des genehmigungsfreien Erwerbs gemäß § 9 Abs. 1 lit. a und b gehen die aus der Genehmigung

erwachsenen Pflichten des Rechtsvorgängers auf die Rechtsnachfolger über.

(4) Stellt die Behörde rechtskräftig fest, dass die in der Genehmigung angeführten Au/agen nicht erfüllt sind oder

wurde der Rechtserwerber wegen Nichterfüllung der Au/agen rechtskräftig gemäß § 32 Abs. 1 lit. a erster Fall bestraft,

so hat der Erwerber das Recht nach § 4 Abs. 1 oder § 7 Abs. 1 zu veräußern. Wird das Recht nach § 4 Abs. 1 oder § 7

Abs. 1 nicht innerhalb eines Jahres veräußert, ist es auf Antrag der Behörde in sinngemäßer Anwendung der

Bestimmungen über die Zwangsversteigerung von Liegenschaften gemäß den §§ 133@ oder über die Exekution von

anderen Vermögensrechten gemäß den §§ 331@ der Exekutionsordnung zu versteigern. Die §§ 19 bis 21 sind

anzuwenden.

(5) Können Au/agen aus besonders berücksichtigungswürdigen Umständen, die im Zeitpunkt der Genehmigung des

Rechtserwerbs dem Rechtserwerber noch nicht bekannt waren, nicht erfüllt werden, kann die Behörde von der

Verp/ichtung zur Veräußerung gemäß Abs. 4 absehen. Ein solcher Umstand liegt bei landwirtschaftlichen

Grundstücken insbesondere dann vor, wenn kein Landwirt zur Bewirtschaftung zu ortsüblichen Bedingungen bereit ist.

(6) Zur Feststellung, ob die Auflagen erfüllt wurden, hat der Rechtserwerber auf Verlangen Auskunft zu geben.

(7) Die Sicherstellung des Erwerbszweckes bei einem erklärungsp/ichtigen Rechtserwerb an einem unbebauten

Baugrundstück durch einen Ausländer hat nach den Bestimmungen des § 10a zu erfolgen.
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